
 

 

Manz AG 
Reutlingen 

- ISIN DE000A0JQ5U3 - 

Ordentliche Hauptversammlung 2023 

am Dienstag, den 4. Juli 2023 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung betref-

fend die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands 

und Führungskräfte der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften im Rahmen ei-

nes Performance Share Plan (Manz Performance Share Plan 2023) und die Schaffung 

eines bedingten Kapitals IV sowie die Änderung der Satzung 

Die Gesellschaft gewährt Mitgliedern des Vorstands, Mitgliedern der Geschäftsführungen ver-

bundener Unternehmen der Gesellschaft sowie Führungskräften der Gesellschaft unterhalb 

des Vorstands und Führungskräften verbundener Unternehmen der Gesellschaft unterhalb 

der Geschäftsführungen bereits bisher einen variablen Vergütungsbestandteil mit langfristiger 

Anreizwirkung. Dieser soll das unternehmerische Handeln der berechtigten Vorstandsmitglie-

der und Führungskräfte fördern, sie langfristig an die Gesellschaft bzw. die verbundenen Un-

ternehmen binden sowie eine marktgerechte und durchgängige Vergütung sicherstellen. Der 

hierfür von der ordentlichen Hauptversammlung vom 2. Juli 2019 beschlossene Manz Perfor-

mance Share Plan 2019 im Umfang von bis zu 180.000 Bezugsrechten und bis zu 360.000 

Aktien der Gesellschaft (dies entspricht rund 4,2 % des Grundkapitals) ist durch Ausgabe von 

Performance Shares nahezu ausgeschöpft. 

Um die Vergütungsstruktur weiterhin auf eine nachhaltige und mehrjährige Unternehmens-

entwicklung auszurichten und auch zukünftig Performance Shares ausgeben zu können, soll 

ein neuer Manz Performance Share Plan 2023 beschlossen werden, der hinsichtlich Ausge-

staltung und Ausübbarkeit dem Manz Performance Share Plan 2015 und dem Manz Perfor-

mance Share Plan 2019 entspricht sowie die Vorgaben des vom Aufsichtsrat beschlossenen 

und von der ordentlichen Hauptversammlung vom 7. Juli 2021 gebilligten Vergütungssystems 

für die Mitglieder des Vorstands der Manz AG umsetzt. Auf dieser Grundlage sollen durch den 
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Vorstand und den Aufsichtsrat bis zu 238.000 Bezugsrechte (Performance Shares) zum Be-

zug von bis zu 476.000 Aktien der Gesellschaft ausgegeben werden können. Dementspre-

chend soll auch ein neues bedingtes Kapital IV geschaffen werden. 

Punkt 7 der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Manz AG am 4. Juli 2023 

enthält den Vorschlag, den Vorstand und, soweit Mitglieder des Vorstands betroffen sind, den 

Aufsichtsrat zu ermächtigen, Bezugsrechte (Performance Shares) auf insgesamt bis zu 

476.000 Stückaktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mit-

glieder der Geschäftsführungen von verbundenen Unternehmen der Gesellschaft sowie an 

Führungskräfte der Gesellschaft unterhalb des Vorstands und an Führungskräfte von verbun-

denen Unternehmen der Gesellschaft unterhalb der Geschäftsführungen zu gewähren. Dem-

entsprechend soll auch ein neues bedingtes Kapital IV geschaffen und als § 3 Absatz 7 in die 

Satzung eingefügt werden. 

Die Schaffung des bedingten Kapitals IV in Höhe von Euro 476.000,00, entsprechend rund 

5,6 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft, dient dazu, dass die Gesellschaft neue 

Stückaktien ausgeben und diese dazu verwenden kann, sie auf die Bezugsberechtigten für 

den Fall der Ausübung der ihnen gewährten Performance Shares zu übertragen. Die neuen 

Aktien werden erst ausgegeben, wenn nach Maßgabe der in dem Hauptversammlungsbe-

schluss festgelegten Bedingungen Performance Shares an Bezugsberechtigte ausgegeben 

werden und diese ihre Bezugsrechte nach Ablauf der Wartezeit und nach Maßgabe der Er-

reichung der in der Ermächtigung festgelegten Erfolgsziele ausüben. Aufgrund der Zweckbin-

dung des bedingten Kapitals steht den Aktionären nach den Bestimmungen des Aktiengeset-

zes kein Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu.  

Gegenüber Phantom Stocks (Stock Appreciation Rights), die nach Ablauf der Wartezeit und 

Erreichung der Erfolgsziele grundsätzlich durch Geldzahlung bedient werden, bietet die Aus-

gabe von zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigenden Performance Shares den 

Vorteil, dass die Bezugsberechtigten nach Ausgabe der Aktien entscheiden können, ob sie 

als Aktionäre an der Gesellschaft beteiligt bleiben oder die Aktien über die Börse verkaufen. 

Die Aktionärsbasis der Gesellschaft wird in der Tendenz verbreitert und das Eigenkapital ge-

stärkt. Die Gesellschaft vermeidet den Abfluss von liquiden Mitteln. 

Die Performance Shares sollen in der Regel in jährlichen Tranchen ausgegeben werden, die 

voraussichtlich einen in etwa gleich großen Umfang haben. Die Aufteilung der Performance 

Shares auf die einzelnen Gruppen von Bezugsberechtigten soll nach der gegenwärtigen Pla-

nung im Wesentlichen der in der Ermächtigung enthaltenen Aufteilung der maximal auszuge-

benden Anzahl entsprechen. Vorstand und Aufsichtsrat behalten sich allerdings vor, über die 

Ausgabe von Performance Shares und den Umfang der einzelnen Tranchen jährlich unter 

Berücksichtigung der Gesamtsituation des Unternehmens zu entscheiden. Zu Schwankungen 
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im jährlichen Umfang kann es zudem kommen, soweit sich die Zahl der teilnehmenden Füh-

rungskräfte und/oder der Börsenpreis der Manz-Aktie ändert. 

Die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital IV erfolgt nicht vor Ablauf der Wartezeit 

von vier Kalenderjahren nach dem Ausgabetag der betreffenden Tranche der Performance 

Shares. Diese sind nur ausübbar, wenn der Minimalwert für mindestens eines der Erfolgsziele 

überschritten wurde, anderenfalls verfallen die Performance Shares entschädigungslos. 

Die Erfolgsziele für die Performance Shares bestehen in der EBITDA-Marge sowie der Unter-

nehmenswertentwicklung. Das Erfolgsziel EBITDA-Marge und das Erfolgsziel Unternehmens-

wertentwicklung haben für den Gesamt-Zielerreichungsgrad eine Gewichtung von jeweils 50 

%.  

Für jedes Erfolgsziel besteht eine "Zielvorgabe", ein "Minimalwert" und ein "Maximalwert". Die 

Zielvorgabe definiert den Wert, bei dem der Zielerreichungsgrad für das jeweilige Erfolgsziel 

100 % beträgt. Der Minimalwert bestimmt das untere Ende des Zielkorridors, bei dessen Un-

terschreiten oder Erreichen der Zielerreichungsgrad für das jeweilige Erfolgsziel 0 % beträgt. 

Der Maximalwert definiert den Wert, bei dessen Erreichen oder Überschreiten der Zielerrei-

chungsgrad 200 % beträgt. 

Das Erfolgsziel EBITDA-Marge bezieht sich auf den Mittelwert der EBITDA-Margen nach 

Maßgabe der Konzernabschlüsse der Gesellschaft während der Performanceperiode für das 

Erfolgsziel EBITDA-Marge, die einen Zeitraum von vier Geschäftsjahren ab dem Beginn des 

Geschäftsjahrs, in dem die Performance Shares gewährt werden, umfasst. Der Minimalwert 

besteht in einer EBITDA-Marge von 5 %. Die Zielvorgabe besteht in einer EBITDA-Marge von 

10 %. Der Maximalwert für das Erfolgsziel EBITDA-Marge ist bei einer EBITDA-Marge von 15 

% erreicht. 

Die Unternehmenswertentwicklung bezeichnet die prozentuale Steigerung des Unterneh-

menswerts der Gesellschaft. Die Performanceperiode für das Erfolgsziel Unternehmenswert-

entwicklung umfasst einen Zeitraum von mindestens vier Kalenderjahren, der am Beginn des 

Ausgabezeitraums, in dem die Performance Shares gewährt werden, beginnt und zum Ablauf 

der Wartezeit endet. Als Unternehmenswert gilt die Marktkapitalisierung der Gesellschaft. Der 

Minimalwert besteht in einer Unternehmenswertentwicklung von 0 %. Die Zielvorgabe besteht 

in einer Unternehmenswertentwicklung von 20 %. Der Maximalwert für das Erfolgsziel ist bei 

einer Unternehmenswertentwicklung von 30 % erreicht 

Der Gesamt-Zielerreichungsgrad für die jeweilige Tranche entspricht dem Mittelwert der für 

die beiden Erfolgsziele erreichten Zielerreichungsgrade. Die Ausübbarkeit der Performance 

Shares ist nach dem Gesamt-Zielerreichungsgrad gestaffelt, indem die an die Bezugsberech-
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tigten ausgegebenen Performance Shares einer Tranche mit dem Gesamt-Zielerreichungs-

grad multipliziert werden. Je ein Performance Share kann mithin zum Bezug von bis zu zwei 

Aktien der Gesellschaft berechtigen (Stückzahl-Cap).  

Die mit den Performance Shares verbundene Chance ist durch einen Cap limitiert: Die Zahl 

der zu bedienenden Performance Shares vermindert sich, wenn und soweit der Wert der aus-

zugebenden Aktien bei Ablauf der Wartezeit 300 % des Zuteilungswerts der in der betreffen-

den Tranche dem Bezugsberechtigten gewährten Performance Shares überschreitet. Dar-

über hinaus sieht die Ermächtigung das Recht des Aufsichtsrats bzw. des Vorstands vor, die 

Ausübbarkeit der Performance Shares im Falle außerordentlicher Entwicklungen nach deren 

Ermessen zu begrenzen. Anlässe hierfür können sich etwa durch Unternehmensübernahmen, 

Veräußerungen von Unternehmensteilen, Hebung stiller Reserven oder externe Einflüsse er-

geben, die zu sogenannten "Windfall-Profits" führen würden. 

Ausübbare Performance Shares können von den Bezugsberechtigten innerhalb eines Aus-

übungszeitraums von drei Monaten ausgeübt werden. Dieser beginnt nach dem Zeitpunkt, zu 

dem sowohl der Konzernabschluss der Gesellschaft für das letzte Geschäftsjahr vor Ablauf 

der Wartezeit der betreffenden Tranche gebilligt worden als auch die Wartezeit abgelaufen 

ist. Der infolge der Ausübung von Performance Shares für den Erwerb je einer Aktie vom 

Bezugsberechtigten an die Gesellschaft zu zahlende Ausübungspreis entspricht dem jeweili-

gen gesetzlich vorgeschriebenen geringsten Ausgabebetrag (§ 9 Absatz 1 AktG), der derzeit 

Euro 1,00 beträgt. 

Die Gesellschaft möchte bei der Durchführung des Performance Share Plan über ein hohes 

Maß an Flexibilität verfügen. Sie behält sich daher das Recht vor, anstelle der Ausgabe von 

neuen Aktien aus dem bedingten Kapital IV eigene Aktien, die sie in ihrem Bestand hält oder 

zu diesem Zweck erwirbt, zu liefern oder den jeweiligen Wert der auszugebenden Aktien, 

abzüglich des Ausübungspreises, auszubezahlen. Die Zahlung des Ausgleichsbetrags führt 

zwar zu einem Mittelabfluss, vermeidet aber eine Verwässerung durch Ausgabe neuer Aktien 

und im Falle einer relativ geringfügigen Ausübung unverhältnismäßig hohe administrative 

Kosten. Die Ausgabe von neuen Aktien wird auch bei Bedienung der Performance Shares mit 

eigenen Aktien vermieden, was bei einer günstigen Kurssituation vorzugswürdig sein kann. 

Dazu ist es erforderlich, die Aktionäre der Gesellschaft vom Bezug von eigenen Aktien aus-

zuschließen.  

Vorstand und Aufsichtsrat sollen ermächtigt werden, die weiteren Einzelheiten der Gewäh-

rung und Erfüllung von Performance Shares, für die Ausgabe der Aktien aus dem bedingten 

Kapital sowie die weiteren Planbedingungen festzusetzen, darunter die Behandlung von Per-

formance Shares, wenn Bezugsberechtigte bei Ablauf der Wartezeit aus dem Dienst- oder 

Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft oder dem mit ihr verbundenen Unternehmen aufgrund 

einer Kündigung oder eines Aufhebungsvertrags ausgeschieden sind. Da der Performance 
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Share Plan auch eine Bindung der Führungskräfte an das Unternehmen bezweckt, ist beab-

sichtigt, die Ausübung der Performance Shares im Falle einer Kündigung oder bei Abschluss 

eines Aufhebungsvertrags im Grundsatz davon abhängig zu machen, dass sie zum Zeitpunkt 

der Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses ausübbar sind. Vorstand und Aufsichts-

rat möchten aber flexibel entscheiden können, in welchen Fällen sie davon Ausnahmen zu-

lassen.  

Auf der Grundlage des Manz Performance Share Plan 2023 sollen die Führungskräfte durch 

eine langfristige variable Vergütungskomponente mit mehrjähriger Bemessungsgrundlage auf 

die nachhaltige Entwicklung der Manz-Gruppe ausgerichtet werden. Vorstand und Aufsichts-

rat sind überzeugt, dass die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Performance 

Shares an Mitglieder des Vorstands, an Mitglieder der Geschäftsführungen von verbundenen 

Unternehmen der Gesellschaft sowie an Führungskräfte der Gesellschaft unterhalb des Vor-

stands und an Führungskräfte von verbundenen Unternehmen der Gesellschaft unterhalb der 

Geschäftsführungen in besonderem Maße geeignet ist, einen nachhaltigen Leistungsanreiz 

für die Führungskräfte der Manz-Gruppe zu bewirken und damit im Interesse der Gesellschaft 

und ihrer Aktionäre zu einer nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts beizutragen. 

 

Reutlingen, im Mai 2023 

Manz AG 

Der Vorstand 

 


